
 

 

BUDGET & STEUERFUSS 2026 

 

 

Erläuterungen des Kirchgemeinderats: 
 

1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 
1 / 11 / 111 Legislative und Exekutive / Kirchgemeinde 

3000, 3102, 3132 Aufwände für Fusionsvorbereitungen/-umsetzungen 
3171 Neuzuteilung für Mitarbeitendenanlass 

1 / 12 / 121 Allgemeine Verwaltung / Allgemeine Dienste - Verwaltung 
3102 Erweiterte Wahlunterlagen 

  
2 PASTORALE LEITUNG 

2 / 20 / 201 Pastorale Leitung und Seelsorge / Seelsorger/innen 
3010 – 4613 Änderung der Verbuchungslogik (Pastoralraumabrechnung) – siehe 5 / 

50 / 501 Verbandsbeiträge/Pastoralraum 
  

3 VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST 
3 / 31 / 318 Liturgie / Kirchenmusik 

3130 Inklusive Jahresbeitrag an den Kirchenchor (anstelle Konto 3199) 
3 /32 / 321 Religionsunterricht 

3010 Lohnaufwand wieder näher bei Niveau von 2024 
  

5 VERBANDSBEITRÄGE 
5 / 50 / 501 Verbandsbeiträge / Pastoralraum 

3614 Änderung der Verbuchungslogik für die Pastoralraumabrechnung 
(wieder wie in Rechnung 2024) 

  
6 LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS 

 Allgemein (60/600), Pfarrkirche (61/611) und Pfarrhaus (61/612) wer-
den, wo möglich und sinnvoll, differenziert berechnet und ausgewiesen. 
 

Hauptsächlich betroffene Positionen:  
3010 Lohnaufwand Personal 
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 
3140 Unterhalt an Grundstücken 

  
9 STEUERN UND FINANZEN                                 (Steuerfuss neu 22%) 

 Abwägung von Kirchenaustritten, Neuzuzügen, Hochrechnung der 
vorläufigen Rechnung 2025 etc.:  
Mit Erhöhung des Steuerfusses: Zunahme bei Steuern der natürlichen 
Personen, restliche Steuerarten unverändert 

 

 

Fortsetzung mit Anträgen auf Seite 2 

 

 



 

 

 
Der Kirchgemeinderat beantragt, dem vorliegenden Budget 2026 mit einem 
Aufwandüberschuss von CHF 11'773.00 zuzustimmen.  

Total Aufwand (+)    800’693   

Total Ertrag (-)    -788’920   

(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS    +11’773   
   
 
 
 
 
 
Der Kirchgemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2026 um 2 Prozent-
punkte auf neu 22% zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
Müllheim, 4. November 2025 


